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Die Straflosigkeit des »Busengrapschens«
Von Wiss. Ang. Nina Adelmann, Mannheim*

Die sexuelle Selbstbestimmung erwachsener Frauen wird durch die
Vorschriften des StGB nur fragmentarisch geschützt. Sanktioniert
werden nur Handlungen von einiger Erheblichkeit i. S. d. § 184 f
Nr. 1 StGB, die unter Einsatz qualifizierter Nötigungsmittel i. S. d.
§ 177 Abs. 1 StGB verübt werden. Einfache sexuelle Übergriffe, wie
z. B. der Griff an die Brust, erfüllen dagegen keinen Straftat-
bestand, so dass sich die Betroffenen nur durch eigene Gegenwehr
schützen können.

I. Einleitung

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau nimmt heutzutage
in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle ein. Dennoch sind
Frauen auch heute noch häufiger als Männer sexuellen Belästi-
gungen und Obszönitäten ausgesetzt. So gehören Grapschereien

an Busen, Po oder unter den Rock heute genauso zum Alltag wie
das ungewollte geküsst werden oder das Bedrängtwerden in Bus-
sen, Straßenbahnen oder Fahrstühlen. Insbesondere bei letzt-
genannten Gelegenheiten nutzt der Täter häufig die räumliche
Nähe und Beengtheit, um sich dem Opfer zu nähern und dieses
wie zufällig an intimen Stellen zu berühren. Derartige ungewoll-
te Berührungen werden von vielen Frauen als unangenehm und
ekelhaft empfunden und als weitaus schwerwiegenderer Eingriff
betrachtet als eine verbale Beleidigung. Dennoch erfüllen der-
artige Übergriffe in die Intimsphäre der Belästigten – jedenfalls
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wenn es sich bei dem Opfer um eine erwachsene Frau handelt –
regelmäßig weder die Tatbestandsvoraussetzungen der Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 ff. StGB) noch die
der Beleidigung (§ 185 StGB).

II. Ausscheiden der §§ 177 ff. StGB

Die sexuelle Selbstbestimmung erwachsener Frauen wird durch
die Tatbestände der §§ 177 ff. StGB nur äußerst lückenhaft ge-
schützt1. Eine Strafbarkeit nach diesen Vorschriften ist nur dann
gegeben, wenn der Täter das Opfer mit Gewalt, durch Drohung
mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder unter Aus-
nutzung einer schutzlosen Lage bzw. der Widerstandsunfähigkeit
des Opfers zu sexuellen Handlungen nötigt, die die Erheblich-
keitsschwelle des § 184 f Nr. 1 StGB überschreiten2. Das Erforder-
nis des Vorliegens qualifizierter Nötigungsmittel zum einen und
erheblicher sexueller Handlungen zum anderen hat zur Folge,
dass nur massive Formen sexueller Gewalt pönalisiert werden3.
Bloße handgreifliche Zudringlichkeiten, wie z. B. ein ungewollter
Kuss auf die Wange4, das Betasten der Brust eines Mädchens über
der Kleidung5 oder das Streicheln des Oberschenkels und ein
misslungener Kussversuch6, sollen die Erheblichkeitsschwelle
des § 184 f Nr. 1 StGB nicht überschreiten. Hinzu kommt, dass
es in den meisten Fällen einfacher sexueller Belästigung an der
Gewaltanwendung, der Drohung oder der schutzlosen Lage des
Opfers fehlt. Der Täter, der einer ihm in der Straßenbahn gegen-
über sitzenden Frau beim Aufstehen unter den Rock und zwi-
schen die Beine greift, bedient sich ebenso wenig eines qualifi-
zierten Nötigungsmittels wie derjenige, der die beengten
Raumverhältnisse in einem überfüllten Bus nutzt, um einer ne-
ben ihm stehenden Frau vorsätzlich mit beiden Händen an die
Brust zu greifen.

III. Keine Strafbarkeit wegen Beleidigung gem. § 185 StGB

Auch eine Strafbarkeit wegen Beleidigung scheidet bei einfachen
sexuellen Belästigungen in der Regel aus. Die Ehre als Schutzgut
des § 185 StGB bezeichnet sowohl den sittlich-personalen Wert
des Menschen (innere Ehre) als auch den guten Ruf in der Gesell-
schaft (äußere Ehre)7. Der Ehrenschutz des § 185 StGB soll den
Anspruch des Individuums, als Person geachtet und nach seinem
sozialen Verhalten eingeschätzt zu werden, gewährleisten8.

Eine Beleidigung i. S. d. § 185 StGB liegt vor, wenn der Täter
seine Missachtung oder Nichtachtung in ehrverletzender Weise
äußert und hierdurch dem Betroffenen den elementaren Men-
schenwert oder ethischen oder sozialen Wert ganz oder teilweise
abspricht und dadurch seinen grundsätzlich uneingeschränkten
Achtungsanspruch verletzt9. Dies ist jedoch bei sexuellen Beläs-
tigungen in der Regel nicht der Fall10. Zwar stellen Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung wie auch einfache sexuelle
Belästigungen einen Eingriff in die Personenwürde des Opfers
dar11. Indem der Täter das geschlechtliche Schamgefühl des Ge-
schädigten verletzt, missachtet er auch dessen Persönlichkeit.
Die durch §§ 185 ff. StGB geschützte Ehre des Menschen stellt
jedoch lediglich einen Teil der einem Menschen zustehenden
Personenwürde dar, der nicht mit dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht, insbesondere mit dem Recht auf Selbstbestimmung,
identisch ist12. In einer sexuellen Handlung allein kann üblicher-
weise nicht die Kundgabe gesehen werden, der Geschädigte weise
einen seine Ehre mindernden Mangel auf13. Ein Angriff auf die
sexuelle Selbstbestimmung stellt nur dann eine Beleidigung
i. S. d. § 185 StGB dar, wenn nach den gesamten Umständen in
dem Verhalten des Täters zugleich eine von ihm gewollte, herab-
setzende Bewertung des Opfers zu sehen ist14. Der geschlecht-
liche Angriff muss hierbei über das gewöhnliche Erscheinungs-
bild eines Sexualdelikts hinausgehen und nach seinen gesamten
Umständen zum Ausdruck bringen, dass der Betroffenen einen

seine Ehre mindernden Mangel aufweise15. Der Demütigung-
scharakter der Tat muss in den Vordergrund treten16.

Zwar hat der BGH in seiner früheren Rechtsprechung17 bei
Angriffen gegen die sexuelle Selbstbestimmung regelmäßig eine
Beleidigung angenommen und dies damit begründet, durch der-
artige Behandlungen werde die »Geschlechtsehre« des Opfers ver-
letzt. Dies scheint nicht zuletzt deshalb geschehen zu sein, weil der
BGH in der mit sexuellen Übergriffen regelmäßig verbundenen
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts des Opfers einen eigen-
ständigen, seiner Ansicht nach strafwürdigen, Unrechtsgehalt er-
blickt hat. § 185 StGB ist jedoch kein »Auffangtatbestand«, der
gestattet, Handlungen allein deshalb zu bestrafen, weil sie der Tat-
bestandsverwirklichungeinesSittlichkeitsdeliktsnahekommen18.

IV. Notwehrrecht der Belästigten

Wenn nun festgestellt wurde, dass derjenige, der einer Frau unter
den Rock oder an die Brust greift, ohne hierbei Gewalt anzuwen-
den oder ihr zu drohen, in der Regel keinen Straftatbestand er-
füllt, stellt sich die Frage, ob die Betroffene derartige Belästigun-
gen dulden muss, oder ob sie berechtigt ist, sich gegen den Täter
zu wehren. Grundsätzlich schließt die Straflosigkeit sexueller Be-
lästigungen ein Notwehrrecht des Opfers gem. § 32 StGB nicht
aus. Ein rechtswidriger Angriff i. S. d. § 32 StGB liegt bereits dann
vor, wenn das Handeln des Angreifers objektiv im Widerspruch
zur Rechtsordnung steht und rechtlichen Verhaltensnormen wi-
derspricht. Es muss sich nicht um ein durch einen Straftatbestand
vertyptes Unrecht handeln19. Notwehrfähig ist jedes rechtlich
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geschützte Interesse des Täters oder eines anderen, unabhängig
davon, ob es sich um strafrechtlich geschützte Güter handelt20. In
Betracht kommen hier zunächst Individualrechtsgüter, zu denen
auch die sexuelle Selbstbestimmung des Einzelnen gehört21. Ge-
gen sog. »Busengrapscher« darf sich eine Frau damit wehren,
unabhängig davon, ob sie dadurch in ihrer Ehre oder »nur« in
ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht angegriffen wird22. Dies
gilt jedoch nur, wenn das Opfer reagiert, solange der Angriff noch
gegenwärtig i. S. d. § 32 Abs. 2 StGB stattfindet. Gegenwärtig ist
der Angriff von seinem Beginn bis zu seiner Beendigung23. Er
beginnt bereits mit einem Verhalten des Angreifers, das unmittel-
bar in die eigentliche Verletzungshandlung umschlagen soll oder
umzuschlagen droht24. Der fortdauernde Angriff ist gegenwärtig,
bis er endgültig aufgegeben, fehlgeschlagen oder die Verletzung
eingetreten ist, ein weiterer Schaden also nicht mehr abgewendet
werden kann25. Ist der Angriff abgeschlossen und eine weitere
Rechtsverletzung nicht zu befürchten, erlischt das Notwehrrecht
damit. Solange die Betroffene den Zudringling also ohrfeigt oder
ihm auf die Finger schlägt, solange er seine Hand noch an ihrer
Brust hat, wäre sie gem. § 32 StGB gerechtfertigt, sofern ihre
Abwehrhandlung die Grenzen des Erforderlichen nicht über-
schreitet. Küsst der Täter das Opfer dagegen auf den Mund oder
fasst ihm zwischen die Beine und wendet sich dann ab, darf das
Opfer, wenn ein weiterer Angriff nicht zu befürchten ist, nicht
zurückschlagen, da in diesem Fall keine Notwehrlage mehr vor-
liegt. Ohrfeigt die Betroffenen den Täter dennoch, macht sie sich
ggf. gem. § 223 StGB wegen Körperverletzung strafbar.

V. Erfordernis der Schaffung eines Straftatbestandes zur
Sanktionierung sexueller Belästigungen

Den wenigsten juristisch ungeschulten Frauen, die Opfer einer
sexuellen Belästigung geworden sind, wird einleuchten, dass
man sich durch das Tippen an die Stirn und das unaufgeforderte
Duzen eines Fremden26 wegen Beleidigung oder durch das Ab-
schneiden von Haaren wegen Körperverletzung27 strafbar ma-
chen kann, der Griff an die Brust oder das unaufgeforderte Küssen
jedoch nicht sanktioniert werden kann. Die Straflosigkeit derarti-
ger ungewollter Zudringlichkeiten überrascht insbesondere, da
das Gesetz andere Arten der sexuellen Belästigung, wie exhibitio-
nistische Handlungen (§ 183 StGB), die Erregung öffentlichen
Ärgernisses (§ 183 a StGB) und die beharrliche Zuwiderhandlung
gegen das Prostitutionsverbot (§ 184 d StGB) durchaus als straf-

würdig ansieht. Der Zwang zur Wahrnehmung sexueller Vorgän-
ge wird pönalisiert, nicht jedoch der unmittelbar gegen den Kör-
per einer Frau gerichtete sexuelle Übergriff28. Aus Sicht des Opfers
ist dies unverständlich, da ein körperbezogenen Sexualangriff als
schwerwiegender empfunden wird als die Zumutung der Wahr-
nehmung sexueller Vorgänge29. Es wird die Ansicht vertreten,
man solle den straffreien Raum, der nach der Reform des Sexual-
strafrechts durch das 4. Gesetz zur Reform des Strafrechts vom
23. 11. 197330 geblieben ist, nicht als bedauerliche Lücke, sondern
als das beabsichtigte Ergebnis eines geläuterten Strafrechtsver-
ständnisses begreifen31. Wenngleich es zu begrüßen ist, dass das
Sexualleben freiwillig handelnder Erwachsener mehr und mehr
einem staatlichen Zugriff entzogen wird32, bleibt jedoch ein
Schutzbedürfnis derjenigen, die unfreiwillig Opfer sexueller Be-
lästigungen werden, welche ggf. massive Ausmaße erreichen kön-
nen, bestehen.

VI. Fazit

Um einen umfassenden Schutz vor sexueller Gewalt zu schaffen
und ein Leerlaufen des sexuellen Selbstbestimmungsrechts zu
verhindern, ist der Gesetzgeber aufgerufen, die Sexualdelikte
umfassend zu reformieren und einen Auffangtatbestand zu
schaffen, der auch gewaltlos gegen den Willen des Opfers began-
gene sexuelle Handlungen unter Strafe stellt33. Hierbei ist selbst-
verständlich zu berücksichtigen, dass Männer und Frauen glei-
chermaßen Opfer sexueller Übergriffe werden können.

20 Perron in: Schönke/Schröder (o. Fußn. 9), § 32 Rdn. 4.
21 Momsen in: v. Heintschel-Heinegg (o. Fußn. 19), § 32 StGB, Rdn. 19.
22 Lenckner in: Schönke/Schröder (o. Fußn. 9), § 185 Rdn. 4.
23 Perron in: Schönke/Schröder (o. Fußn. 9), § 32 Rdn. 13.
24 Perron in: Schönke/Schröder (o. Fußn. 9), § 32 Rdn. 13.
25 Perron in: Schönke/Schröder (o. Fußn. 9), § 32 Rdn. 13; Lackner/

Kühl (o. Fußn. 9), § 32 Rdn. 4.
26 OLG Düsseldorf v. 2. 3. 1960, NJW 60, 1072.
27 Vgl. BGH v. 25. 9. 1952, NJW 1953, 1440; BGH v. 5. 7. 1966, NJW 1966,

1763.
28 Sick (o. Fußn. 1), JZ 1991, 330 (334).
29 Vgl. Sick (o. Fußn. 1), JZ 1991, 330 (334).
30 BGBl I, 1725.
31 Hillenkamp, Anmerkung zu BGH v. 15. 3. 1989 – 2 StR 662/88, NStZ

1989, 529 (530).
32 Schaefer/Wolf (o. Fußn. 2), ZRP 2001, 27 (28).
33 Ebenso: Schaefer/Wolf (o. Fußn. 2), ZRP 2001, 27 (28); Sick (o.

Fußn. 1), JZ 1991, 330 (335).
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